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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		welchen	 finanziellen	 Bedarf	 die	 Ressorts	 für	 die	 Umsetzung	 des	 Onlinezu-
gangsgesetzes	(OZG)	insgesamt	haben	(bitte	auch	differenziert	nach	dem	finan-
ziellen	Bedarf	des	jeweiligen	Ressorts);

2.		wie	sie	den	finanziellen	Mehrbedarf	der	Ressorts	für	die	Umsetzung	des	OZG	
ermittelt	hat	(bitte	differenziert	nach	dem	finanziellen	Mehrbedarf	des	jeweili-
gen	Ressorts);

3.		welche	Digitalisierungsmaßnahmen	 sie	 konkret	 beschlossen	 hat,	 die	 die	 ein-
zelnen	Ressorts	umsetzen	sollen	(bitte	auch	differenziert	nach	dem	jeweiligen	
Ressort	 und	 unter	 konkreter	 Darstellung	 der	 jeweiligen	Digitalisierungsmaß
nahen	sowie	der	jeweils	hierfür	bereitgestellten	Finanzmittel);

4.		in	welchem	Zeitraum	diese	Digitalisierungsmaßnahmen	umgesetzt	werden	sol-
len	(bitte	differenziert	nach	der	jeweiligen	Maßnahme	und	dem	jeweiligen	Res-
sort);

5.		inwiefern	sie	die	Kommunen	konkret	bei	der	Umsetzung	des	OZG	unterstützen	
wird;

6.	inwiefern	die	Kommunen	von	den	Mitteln	der	OZGRücklage	profitieren;

7.		inwiefern	 sie	 die	 Einführung	 einer	 zentralen	Dienstleistungsplattform	 für	 die	
flächendeckende	Digitalisierung	vorsieht;
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	 8.		sofern	sie	keine	Einführung	einer	zentralen	Dienstleistungsplattform	vorsieht,	
was	die	Gründe	hierfür	sind;

	 9.		was	sie	konkret	unternimmt,	um	dem	Mangel	an	Fachkräften	zur	Digitalisie-
rung	der	Verwaltung	in	den	Kommunen	zu	begegnen;

10.		welche	Maßnahmen	sie	über	die	 im	Rahmen	der	OZGRücklage	vorgesehe-
nen	Maßnahmen	 hinaus	 vorsieht,	 um	 die	Digitalisierung	 der	Verwaltung	 in	
BadenWürttemberg	zu	beschleunigen,	insbesondere	mit	Blick	auf	die	Kom-
munen.

4.7.2023

Karrais,	Goll,	Weinmann,	Dr.	Rülke,	Haußmann,	Dr.	Timm	Kern,	
Bonath,	Brauer,	Fischer,	Haag,	Hoher,	Heitlinger,	Dr.	Jung,	Reith,	
Scheerer	Dr.	Schweickert,	FinkTrauschel	FDP/DVP

Beg r ü n d u n g

Die	Landesregierung	hat	am	21.	Juni	2023	für	weitere	Schritte	auf	dem	Weg	zur	
digitalisierten	Verwaltung	Mittel	in	Höhe	von	80	Millionen	Euro	als	sogenannte	
OZGRücklage	beschlossen.

Aus	 dieser	 sogenannten	 OZGRücklage	 sollen	 die	 Ressorts	 ihren	 finanziellen	
Mehrbedarf	für	die	Umsetzung	des	OZG	decken.	Auch	konkrete	Digitalisierungs-
maßnahmen	seien	beschlossen	worden,	die	die	einzelnen	Ressorts	nun	umsetzen	
sollen. 

Der	Antrag	soll	u.	a.	in	Erfahrung	bringen,	wie	die	Mittel	aus	der	OZGRücklage	
konkret	eingesetzt	werden	sollen.
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S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	27.	Juli	2023	Nr.	IM50141.5448/1	nimmt	das	Ministerium	
des	Inneren,	für	Digitalisierung	und	Kommunen	im	Einvernehmen	mit	dem	Mi-
nisterium	für	Finanzen	und	dem	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Touris-
mus	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.		welchen	 finanziellen	 Bedarf	 die	 Ressorts	 für	 die	 Umsetzung	 des	 Onlinezu-
gangsgesetzes	(OZG)	insgesamt	haben	(bitte	auch	differenziert	nach	dem	finan-
ziellen	Bedarf	des	jeweiligen	Ressorts);

2.		wie	sie	den	finanziellen	Mehrbedarf	der	Ressorts	für	die	Umsetzung	des	OZG	
ermittelt	hat	(bitte	differenziert	nach	dem	finanziellen	Mehrbedarf	des	jeweili-
gen	Ressorts);

Zu	1.	und	2.:

Die	Ziffern	 1	 und	 2	werden	 aufgrund	 des	 Sachzusammenhangs	 gemeinsam	be-
antwortet:

Die	Umsetzung	des	Onlinezugangsgesetzes	 (OZG)	 ist	 eine	Daueraufgabe.	Die	
Nennung	eines	absolut	gültigen	Bedarfs	ist	daher	kaum	möglich.	Im	Staatshaus-
haltsplan	2023/2024	wurde	entsprechend	der	Beschlussfassung	durch	den	Haus-
haltsgesetzgeber	 eine	Rücklage	 für	Maßnahmen	 zur	Umsetzung	 des	OZG	 so-
wie	des	Registermodernisierungsgesetzes	(RegMoG)	etatisiert	 (vgl.	Kap.	1212	
Tit.	359	14	sowie	Kap.	1212	Tit.	919	14).	Die	Zuführungen	belaufen	sich	auf	
94	000,0	Tsd.	Euro	für	das	Jahr	2023	und	23	000,0	Tsd.	Euro	für	das	Jahr	2024.	
Hiervon	sind	zur	Umsetzung	des	OZG	Mittel	in	Höhe	von	80	000,0	Tsd.	Euro	
vorgesehen.	Neben	den	veranschlagten	Zuführungen	können	für	die	Umsetzung	
des	 OZG	 in	 den	 Haushaltsjahren	 2023	 und	 2024	 zusätzliche	 Verpflichtungen	
mit	Fälligkeit	 in	den	Jahren	2025	ff.	von	 insgesamt	bis	zu	40	000,0	Tsd.	Euro	
eingegangen werden.

Gemäß	dem	Haushaltsvermerk	sind	die	umzusetzenden	Maßnahmen	nach	Maß-
gabe	 eines	Kabinettsbeschlusses	 festzulegen.	 Im	Rahmen	 der	Abstimmung	 die-
ses	Kabinettsbeschlusses	wurden	von	den	Ressorts	die	priorisierten	OZGUmset-
zungsvorhaben	für	die	nächsten	zwei	Jahre	im	eigenen	Geschäftsbereich	mit	ent-
sprechendem	Mittelbedarf	 an	das	 Innenministerium	als	 koordinierendes	Ressort	
gemeldet.	Der	Mittelbedarf	wurde	jeweils	individuell	je	nach	Ausgangslage,	Um-
fang	und	Art	des	Umsetzungsvorhabens	bestimmt.	Als	Ergebnis	der	Abstimmun-
gen	wurden	die	in	der	Antwort	auf	Ziffer	3	dargelegten	Maßnahmen	beschlossen.

3.  welche Digitalisierungsmaßnahmen sie konkret beschlossen hat, die die einzel-
nen	Ressorts	umsetzen	sollen	(bitte	auch	differenziert	nach	dem	jeweiligen	Res-
sort und unter konkreter Darstellung der jeweiligen Digitalisierungsmaßnahme 
sowie	der	jeweils	hierfür	bereitgestellten	Finanzmittel);	

Zu	3.:

Der	Ministerrat	hat	 am	20.	 Juni	2023	die	 folgenden	konkreten	Maßnahmen	zur	
Umsetzung	des	OZG	beschlossen:
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Weitere	Maßnahmen	sind	derzeit	noch	in	Abstimmung	und	werden	zur	gegebe-
nen	Zeit	dem	Ministerrat	zur	Beschlussfassung	vorgelegt.
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4.		in	welchem	Zeitraum	diese	Digitalisierungsmaßnahmen	umgesetzt	werden	sol-
len	(bitte	differenziert	nach	der	jeweiligen	Maßnahme	und	dem	jeweiligen	Res-
sort);

Zu	4.:

Die	Mittel	 der	Rücklage	 sind	grundsätzlich	 zur	Umsetzung	von	Maßnahmen	 in	
den	 Jahren	 2023	 und	 2024	 vorgesehen.	Ziel	 ist	 insbesondere	 die	Bereitstellung	
von	Onlinediensten	zur	Nutzung	durch	die	Vollzugsbehörden.	Die	Umsetzung	der	
Maßnahmen	endet	jedoch	nicht	zwingend	Ende	des	Jahres	2024.	Insbesondere	der	
flächendeckende	Rollout	 bei	 den	kommunalen	Vollzugsbehörden	 im	Land	wird	
absehbar	nicht	für	alle	Maßnahmen	bis	Ende	2024	abgeschlossen	werden	können.	
Zu	berücksichtigen	sind	außerdem	die	Abhängigkeiten	von	verfügbaren	Kapazi-
täten	u.	a.	bei	den	beteiligten	ITDienstleistern,	aber	im	Fall	von	sog.	„Einerfür
Alle“Nachnutzungen	auch	von	den	umsetzenden	Ländern.	Darüber	hinaus	han-
delt	 es	 sich	bei	 der	OZGUmsetzung	um	eine	Dauer	 und	Querschnittsaufgabe.	
Bestehende	Onlinedienste	 sind	 fortlaufend	zu	betreiben,	 zu	pflegen	und	ggf.	 an	
Rechtsänderungen	oder	den	sich	verändernden	Stand	der	Technik	anzupassen	so-
wie	im	Einzelfall	um	neue	Funktionalitäten	zu	erweitern.	Durch	die	im	OZGÄn-
derungsgesetz	–	derzeit	noch	im	Entwurf	–	enthaltenen	Regelungen	(DigitalOnly	
für	Unternehmensleistungen,	EndezuEndeDigitalisierung	oder	Umsetzung	des	
OnceOnlyPrinzips	durch	Registeranbindung)	werden	 fortlaufend	Anpassungen	
an	bestehende	und	noch	umzusetzende	Onlinedienste	bereits	von	Gesetzes	wegen	
notwendig werden.

5.		inwiefern	sie	die	Kommunen	konkret	bei	der	Umsetzung	des	OZG	unterstützen	
wird;	

Zu	5.:

Das	Land	unterstützt	die	Kommunen	bereits	seit	 Inkrafttreten	des	OZG	im	Jahr	
2017	fortwährend	und	mit	hohem	Engagement.

Auf	 der	 EGovernmentPlattform	 servicebw	 stellt	 das	 Land	 den	 Kommunen	
zahlreiche	Onlinedienste	zur	lizenzkostenfreien	Nutzung	bereit.	Mit	dem	Digita-
len	Schnellbaukasten	stellt	das	Land	den	Kommunen	ferner	einen	umfänglichen	
digitalen	Werkzeugkasten	 lizenzkostenfrei	 zur	Verfügung,	 der	 es	 ihnen	 ermög-
licht,	Verwaltungsleistungen	 selbst	 zu	 digitalisieren	 und	 ihren	Bürgerinnen	 und	
Bürgern	 sowie	 Unternehmen	 anzubieten.	 Der	 Schnellbaukasten	 zur	 Erstellung	
von	Onlinediensten	wurde	bereits	hundertfach	genutzt.

Die	Landesregierung	fördert	darüber	hinaus	in	jedem	Landkreis	jeweils	eine	Stel-
le	 zuzüglich	 insgesamt	 drei	 Stellen	 bei	 den	Kommunalen	Landesverbänden	 für	
sog.	 EGovernmentKoordinatorinnen	 und	 Koordinatoren.	 Mit	 der	 Förderung	
verfolgt	das	Land	das	Ziel,	bei	den	Landkreisen,	Städten	und	Gemeinden	das	Be-
wusstsein	für	die	Verwaltungsdigitalisierung	zu	fördern	und	zugleich	die	Bereit-
schaft	für	Digitalisierungsprojekte	zu	erhöhen.	Die	EGovernmentKoordinatorin-
nen	und	 Koordinatoren	sollen	durch	eine	bessere	Koordinierung	der	notwendi-
gen	Informationen	sowie	durch	die	Unterstützung	der	kreisangehörigen	Gemein-
den	 bei	 der	 Umsetzung	 konkreter	 Digitalisierungsprojekte	 die	 flächendeckende	
Digitalisierung	von	Verwaltungsleistungen	beschleunigen.	

Auf	 die	 Beantwortung	 der	 Drucksachen	 17/4528	 und	 17/4645	 wird	 ergänzend	
verwiesen.

6.	inwiefern	die	Kommunen	von	den	Mitteln	der	OZG-Rücklage	profitieren;

Zu	6.:

Die	 Mittel	 der	 Rücklage	 für	 Maßnahmen	 zur	 Umsetzung	 des	 OZG	 sowie	 des	
RegMoG	dienen	der	Umsetzung	von	Pflichten,	die	das	Land	aus	den	jeweiligen	
Gesetzen	 treffen.	 Auch	 wenn	 eine	 unmittelbare	 Unterstützung	 der	 Kommunen	
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hieraus	 nicht	 finanziert	 wird,	 profitieren	 diese	 dennoch	 mittelbar	 insbesondere	
von	der	Bereitstellung	von	Onlinediensten,	welche	 lizenzkostenfrei	 genutzt	 und	
den	Bürgerinnen	und	Bürgern	sowie	Unternehmen	angeboten	werden	können.

7.		inwiefern	 sie	 die	Einführung	 einer	 zentralen	Dienstleistungsplattform	 für	 die	
flächendeckende	Digitalisierung	vorsieht;

8.		sofern	sie	keine	Einführung	einer	zentralen	Dienstleistungsplattform	vorsieht,	
was	die	Gründe	hierfür	sind;

Zu	7.	und	8.:

Die	Ziffern	 7	 und	 8	werden	 aufgrund	 des	 Sachzusammenhangs	 gemeinsam	be-
antwortet. 

Das	 im	 EGovernmentGesetz	 BadenWürttemberg	 im	 Jahr	 2016	 verankerte	
Dienstleistungsportal,	servicebw,	 ist	bereits	das	zentrale	Serviceportal	des	Lan-
des	und	steht	nicht	zur	Diskussion.	

9.		was	 sie	konkret	unternimmt,	um	dem	Mangel	an	Fachkräften	 zur	Digitalisie-
rung	der	Verwaltung	in	den	Kommunen	zu	begegnen;

Zu	9.:

Ein	Fach	 und	Arbeitskräftemangel	 ist	 in	 allen	Bereichen	 der	 öffentlichen	Ver-
waltung	zu	verzeichnen.	Zum	Personalmangel	in	der	öffentlichen	Verwaltung	im	
Allgemeinen	wird	auf	die	Beantwortung	der	Drucksachen	17/3197	und	17/4894	
verwiesen.

Um	die	digitale	Transformation	 in	Landes	und	Kommunalverwaltungen	voran-
zutreiben	wurde	zum	Wintersemester	2020/2021	der	Studiengang	Digitales	Ver-
waltungsmanagement	 an	 den	 Verwaltungshochschulen	 Kehl	 und	 Ludwigsburg	
mit	 jeweils	25	Studienplätzen	eingerichtet.	Der	Studiengang	bereitet	die	Studie-
renden	 insbesondere	 auf	 eine	 Tätigkeit	 in	 Querschnittbereichen	 zwischen	 Ver-
waltung	und	IT	vor.	Ende	August	2023	endet	die	Ausbildung	des	ersten	Studien-
jahrgangs	und	die	Absolventinnen	und	Absolventen	werden	 insbesondere	durch	
ihre	anschließende	Tätigkeit	in	den	Kommunen	die	Digitalisierung	voranbringen	
können.

10.		welche	Maßnahmen	 sie	 über	die	 im	Rahmen	der	OZG-Rücklage	 vorgesehe-
nen	Maßnahmen	 hinaus	 vorsieht,	 um	 die	Digitalisierung	 der	Verwaltung	 in	
Baden-Württemberg	 zu	 beschleunigen,	 insbesondere	mit	Blick	 auf	 die	Kom-
munen.

Zu	10.:

Die	Digitalisierung	der	Verwaltung	 ist	eines	der	Kernziele	der	Landesregierung	
und	 zugleich	 eines	 der	 größten	Modernisierungsvorhaben	 der	 öffentlichen	Ver-
waltung.	 Zur	 Zielerreichung	 tragen	 auch	 außerhalb	 der	 OZGUmsetzung	 zahl-
reiche	Projekte	und	Maßnahmen	der	Landesregierung	in	der	Verantwortung	sämt-
licher	Ressorts	bei.	

Mit	 der	Digitalakademie@bw	wurde	 im	 Jahr	 2018	 eine	 Innovations	 und	Qua-
lifizierungspartnerschaft	 mit	 der	 Führungsakademie	 BadenWürttemberg,	 den	
Kommunalen	Landesverbänden,	dem	kommunalen	ITDienstleister	Komm.ONE	
AöR,	 dem	 FraunhoferInstitut	 für	 Arbeitswirtschaft	 und	 Organisation	 IAO	 und	
dem	Institut	für	Arbeitswissenschaft	und	Technologiemanagement	der	Universi-
tät	Stuttgart,	der	Wirtschaft,	Wissenschaft	und	Zivilgesellschaft	eingerichtet.	Die	
Qualifizierung	von	mehr	als	2	300	Führungskräften	gehört	ebenso	zu	den	Erfol-
gen	der	Digitalakademie	wie	die	Ausbildung	von	mehr	als	1	400	Digitallotsinnen	
und	Digitallotsen	in	491	Städten	und	Gemeinden	sowie	35	Landkreisen.	Die	Digi-
talakademie	hilft	Kommunen	außerdem	speziell	bei	der	Digitalisierung	von	Pro-
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zessen	und	Abläufen.	Spezifische	Schulungsbedarfe	können	bedarfsgerecht	unter	
anderem	durch	interkommunale	InhouseSchulungen	adressiert	werden.

Strobl
Minister	des	Inneren,	
für	Digitalisierung	und	Kommunen
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